
 

 
 

 
 Finanzausschuss 

 

 
 
 

 

An die 
Mitglieder des Finanzausschusses 
des Kreises Warendorf 
 
nachrichtlich: 
allen übrigen Kreistagsmitgliedern 
 

 
 
 Warendorf, den 13.09.2021 

 
 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Finanzausschusses  
am Freitag, dem 24.09.2021, um 11:00 Uhr 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses 
 
 

am Freitag, dem 24.09.2021, um 11:00 Uhr, 
 

im Großen Ausschusszimmer des Kreishauses Warendorf  
(4. OG, Raum C 4.26). 
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Tagesordnung: 

    I. Öffentlicher Teil  
   
 1   Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner  
   
 2   Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie 095/2021 
   
 3   Bericht zur Haushaltssituation 2021 mit Ausblick 243/2021 
   
 4   Aktuelle Entwicklungen im Kommunalen 

Finanzausgleich 
242/2021 

   
 5   Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zur Ertragssicherung 

und Risikominimierung der Kapitalanlagen für 
Versorgungssicherungssysteme 

241/2021 

   
 6   Antrag der Kreistagsfraktion Die FRAKTION zur 

Ausweisung der Freiwilligkeit bzw. Pflichtigkeit und des 
Rechtsbindungsgrades im Haushaltsplan 2022 

246/2021 

   
    II. Nichtöffentlicher Teil  
   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andrea Kleene-Erke 
Vorsitzende  
 
 

 



 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 

Amt für Planung und Naturschutz 095/2021 
 
 
Betreff: 
 
Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung 24.09.2021 
Berichterstattung: KLD Martin Terwey   

Finanzausschuss 24.09.2021 
Berichterstattung: Kreisdirektor Dr. Stefan Funke   

Kreisausschuss 01.10.2021 
Berichterstattung: Ltd. KRD Dr. Herbert Bleicher   

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  Ja, nicht explizit 

veranschlagt, 
kann aber aus 
dem Produkt 
090110 
erwirtschaftet 
werden.  

 nein 

   
Produkt  Nr.  090110 Bez. Räumliche Planung und Entwicklung 
     

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Nachhaltigkeitsbericht auf Grundlage des 
Berichtsrahmens nachhaltige Kommune (BNK) zu erstellen. 
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Erläuterungen: 
 
Die SPD-Kreistagsfraktion hat Anfang des Jahres die Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsberichts als Grundlage für eine Nachhaltigkeitsstrategie und einen 
kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt beantragt. Die Verwaltung hat sich, vor der 
Behandlung dieses Antrags in den zuständigen Fachausschüssen, mit dem Thema 
befasst und schlägt folgendes Vorgehen vor: 
 
Beim Nachhaltigkeitsgipfel 2019 hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen eine 
weltweite Dekade des Handelns ausgerufen. Der Grund hierfür war die Gefahr, dass die 
Welt die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verfehlt. Deshalb hat die 
Bundesregierung die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie nochmals weiterentwickelt, um 
die Bemühungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit noch stärker voranzutreiben.  
 
Damit wird auch für die alltäglichen Entscheidungen in Kommunen eine nachhaltige 
Entwicklung immer wichtiger. Das weite Spektrum der kommunalen Aufgabenerfüllung 
erstreckt sich über zahlreiche Handlungsfelder, die wichtige Bereiche wie Energie, 
Kreislaufwirtschaft, Wohnen, Verkehr, Ernährung, Landwirtschaft und Finanzen 
umfassen. Der Kreis Warendorf hat mit dem Kreisentwicklungsprogramm WAF2030plus 
bereits eine gute Grundlage geschaffen, da hiermit schon Nachhaltigkeitsaspekte 
berücksichtigt wurden. 
 
Um die Nachhaltigkeitsfortschritte des Kreises in diesen Handlungsfeldern einheitlich, 
transparent und vergleichbar darstellen zu können, bietet sich der Berichtsrahmen 
nachhaltige Kommune (BNK) auf Basis des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) an. 
Er hat sich als Hilfestellung und Grundmuster etabliert. 
 
Der Berichtsrahmen setzt sich aus neun Steuerungskriterien, neun kommunalen 
Handlungsfeldern und einem ergänzenden Indikatorenset zusammen. Die Kriterien und 
Handlungsfelder enthalten jeweils mehrere Aspekte, die klar beschreiben, welche 
Informationen offengelegt werden sollen. Da der momentane Stand der 
Informationssammlung zu Nachhaltigkeitsthemen in den Kommunen sehr unterschiedlich 
ist, wurde zusätzlich zur Standardversion auch eine Kompaktversion des Berichtrahmens 
entworfen, die weniger Aspekte enthält. 
 
Die Kriterien und Handlungsfelder des Berichtrahmens orientieren sich an der Realität 
kommunaler Verwaltungsstrukturen, um so die Informationssammlung innerhalb der 
Kommune möglichst einfach zu gestalten. So können gezielt Teile des Berichts zur 
Information der entsprechenden Ausschüsse und Gremien genutzt werden, um die 
weitere Transformation des Kreises zur Nachhaltigkeit zu unterstützen.  
 
Durch die klare und einheitliche Struktur des BNK ist zudem eine ausreichende 
Flexibilität vorhanden, um kreiseigene Schwerpunkte kommunalen Handelns zu setzen 
und Leuchtturmprojekte hervorzuheben. 
 
Die Kreisverwaltung wird gemeinsam mit dem Institut für Nachhaltigkeitsbildung einen 
entsprechenden Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Das Institut für Nachhaltigkeitsbildung 
mit Sitz in Münster hat vielfältige Erfahrungen mit der Erstellung von 
Nachhaltigkeitsberichten und Strategien für Kommunen, kommunale Betriebe und 
Wirtschaftsunternehmen sammeln können.  
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Der Geschäftsführer des Institutes, Herr Dr. Martin Hellwig, wird in der Sitzung eine 
mögliche Vorgehensweise vorstellen. Im Kern kann diese wie folgt skizziert werden: 
 

• Es erfolgt eine Bestandsaufnahme auf der Basis vorhandener Konzepte, 
Strategien, Pläne und Berichte.  

• Im Zuge der Berichtserstellung erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
beteiligten Ämter eine einführende Schulung. 

• Der Nachhaltigkeitsbericht kann die vielfältigen nachhaltigkeitsbezogenen Ansätze 
des Kreises bündeln und sichtbar machen sowie einen Beitrag zur Entwicklung 
(bzw. Weiterentwicklung) der Nachhaltigkeitsstrategie leisten.  

• In dem Prozess werden Impulse für die Etablierung eines 
Nachhaltigkeitshaushalts sowie einer Nachhaltigkeitseinschätzung für 
Beschlussvorlagen gegeben.     

 
Das Honorar hierfür beträgt rd. 4.500 €. 
 
 
 
 
 
 



Kreistagsfraktion Warendorf 

SPD Kreistagsfraktion Warendorf I Roonstr. 1 I 59229 Ahlen 

 

 

Dennis Kocker 

Fraktionsvorsitzender 

 

SPD Kreistagsfraktion Warendorf 

Roonstraße 1 

59229 Ahlen 

 

Telefon:  (02382) 9144-60 

Fax: (02382) 9144-70 

Mobil:  (0173)   5393762 

info@dennis-kocker.de 

info@spd-kreistagsfraktion-warendorf.de 

www.spd-kreistagsfraktion-warendorf.de 

 

 

Donnerstag, 18. Februar 2021 

Kreis Warendorf 
Herrn Dr. Gericke 
Waldenburger Str. 2 
48231 Warendorf 
 
Per Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oelde, 24.01.2021 

Antrag „Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie“ 
 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Gericke, 
 
wir beantragen, 
 

die Verwaltung erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht und entwickelt auf 
dessen Grundlage für den Kreis Warendorf eine Nachhaltigkeitsstrategie in 
Anlehnung an das von der LAG Agenda 21 NRW e.V. entwickelte Konzept. 
Ziel soll dabei auch die zukünftige Erstellung eines „kommunalen 
Nachhaltigkeitshaushaltes“ sein.  

 
Begründung:  
Unter kommunalem Nachhaltigkeitsmanagement werden Maßnahmen, Instrumente 
und Prozesse zur Steuerung der lokalen nachhaltigen Entwicklung 
zusammengefasst. Dazu gehören beispielsweise Nachhaltigkeitsstrategien, 
Nachhaltigkeitsberichte oder Indikatorenberichte, aber auch 
Nachhaltigkeitshaushalte, oder die Nachhaltigkeitsprüfung.  
 
Der Nachhaltigkeitsbericht ist dabei das Herzstück der Bestandsaufnahme im 
Rahmen eines kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements. Ähnlich anderen, 
etablierten Berichten auf kommunaler Ebene stellt er dar, wie es um eine Reihe 
ausgewählter Aspekte der nachhaltigen Entwicklung vor Ort bestellt ist. Über 
Zeitreihen bildet er Trends ab und über Indikatoren die Erreichung gegebenenfalls 
zuvor vereinbarter Ziele für die Kommunalentwicklung. Darüber hinaus kann er 
Auskunft geben über die für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort eingesetzten 
Prozesse, Strukturen und Methoden. Seine Gliederung kann sich an lokal bereits 
gesetzten Themenfeldern orientieren, wie sie z.B. das vorhandene 
Kreisentwicklungskonzept vorgibt, oder an einem übergeordneten Rahmen, wie ihn 
etwa eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie oder die Globalen Zielen der Vereinten 
Nationen (SDGs) darstellt.  
 



 

 

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist der Dreh- und Angelpunkt eines 
Nachhaltigkeitsmanagements.  Sie enthält die Ziele, die es mittels des 
Managementzyklus' zu erreichen gilt, ihre Indikatoren verlangen nach den Daten, die 
es zu messen oder zu beschaffen gilt, und sie bestimmt darüber, welche Prozesse, 
Verfahren, Instrumente, Maßnahmen und Vorgaben von wem in welchem Zeitraum 
umgesetzt werden sollen, damit der Kreis Warendorf nachhaltiger wird.   
 
Der Nachhaltigkeitshaushalt stellt im Wesentlichen eine Verknüpfung zwischen der 
Nachhaltigkeitsstrategie und der Finanzhaushaltsplanung des Kreises dar. Indem die  
Nachhaltigkeitsziele  zu Qualitätsvorgaben für die Verwendung von Ressourcen und 
die Definition von Produkten werden, entwickelt   sich   der   Finanzhaushalt   des 
Kreises   zu   einem   regelrechten   Instrument   der Nachhaltigkeitssteuerung. Auf 
dem Weg der politischen Beschlussfassung über die Ziele der 
Nachhaltigkeitsstrategie einerseits und über die Verwendung der Haushaltmittel 
andererseits werden die beiden Ansätze miteinander verschaltet.  
 
Bereits die Kreise Unna und Heinsberg, sowie viele größere Städte, gehen hier mit 
gutem Beispiel voran.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dennis Kocker      gez. Florian Westerwalbesloh 
Fraktionsvorsitzender     Stellv. Fraktionsvorsitzender 
 

















 

                    Der Vorsitzende 

     10.09.2021 

Landrat des Kreises Warendorf 

Herr  Dr. Olaf Gericke 

Waldenburger Straße 2 

48231 Warendorf 

 

 

Antrag zur Beratung in den kommenden Sitzungen des Finanzausschusses, 

des Kreisausschusses und des Kreistages 

 

Wir beantragen hiermit:   

Die Produkte im Haushaltsplan des Kreises Warendorf weisen ab dem Haushalt 2022 analog denen 

des Kreises Coesfeld die Freiwilligkeit bzw. die Pflichtigkeit und im letzteren Falle auch den jeweiligen 

Rechtsbindungsgrad aus. 

Begründung:  

Auf diese Weise ist für alle Mitglieder des Kreistags, deren Aufgaben gemäß § 26 KrO NRW es sind, 

g) den Erlass der Haushaltssatzung und des Stellenplans, die Aufstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes, die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen und überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Verpflichtungsermächtigungen, die Festlegung von Wertgrenzen für die Veranschlagung und 

Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen, 

h) die Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte 

sowie der Kreisumlage, 

 

 



viel einfacher ihre o.g. Verpflichtungen umfassend zu erkennen und ihnen entsprechend 

nachzukommen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stephan Schulte 

 

 




